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Diese Automatisierung von Vollzugs¬
aufgaben ist im Programmzeitraum
auf alle ähnlich geeigneten Sachge¬
biete auszudehnen. Das betrifft vor
allem die weitere Automation des
Haushalts-, Kassen- und Rechnungs¬
wesens sowie die automatisierte
Festsetzung und Erhebung weiterer
Steuerarten wie Umsatz- und Vermö¬
gensteuer. Hierfür sind im Pro¬
grammzeitraum zunächst 25 Mio DM
aufzuwenden.
Für das Steuer-, Haushalts- und Kas¬
senwesen wird geprüft, ob ein
Datenfernverarbeitungssystem ge¬
schaffen werden soll, das mit dezen¬
tral nutzbaren Teilrechenzentren
arbeitet. Für den Aufbau dieses
Systems würden voraussichtlich wei¬
tere 125 Mio DM erforderlich. Dabei
muß sichergestellt sein, daß dieses
System den Bedürfnissen der inte¬
grierten Datenverarbeitung zwischen
Land, Gemeinden und Bund ent¬
spricht.
Zu den wichtigen neuen Aufgaben
gehört der Einsatz der EDV für die
Verbrechensbekämpfung. Es geht
dabei auch um die Beherrschung
großer Datenmengen, im Unter¬
schied zu den meisten bisherigen
Anwendungsarten aber zugleich um
die Bearbeitung von Einzelanfragen
im direkten Zugriff. Im Landeskrimi¬
nalamt wird ein Rechenzentrum auf¬
gebaut, in dem die Daten aus bisher
meist dezentral geführten Karteien,
z. B. Personenkartei, Kartei der Ge-
wohnheits- und Berufsverbrecher, der
gestohlenen Kraftfahrzeuge usw., stu¬
fenweise gespeichert und für Sofort¬
auskünfte ständig abrufbar gemacht
werden sollen. Umfragen bei allen
Kreispolizeibehörden werden damit
ersetzt durch eine einzige Anfrage
beim Hinweisregister. Später werden
dann typische Tat- und Tätermerk¬
male unmittelbar gespeichert und
abrufbar gemacht.
Ein Verbund dieser Anlage mit den
kriminalpolizeilichen Datenverarbei¬
tungszentren anderer Länder und
des Bundes wird angestrebt, um
die „grenzüberschreitende" Verbre¬
chensbekämpfung sicherzustellen.

Die Aufwendungen für dieses
Rechenzentrum betragen jährlich
rund 3,5 Mio DM.

Langfristiges Ziel
Automatisierung aller dazu ge¬
eigneten Verwaltungsaufgaben.

Maßnahmen bis 1975
Automatisierung vor allem des
Finanzwesens; Aufbau des
Rechenzentrums der Kriminal¬
polizei.

Landesausgaben
im Programmzeitraum 168 Mio DM.

■ 9.52

Integrierte Datenverarbeitung zwi¬
schen Land, Gemeinden und Bund

Die neuartigen Vorteile der EDV
können erst dann voll genutzt wer¬
den, wenn Erfassung und Verarbei¬
tung von Daten nicht jeweils für Spe-
zialzwecke isoliert voneinander be¬
trieben werden. Entscheidend ist die
integrierte Verarbeitung von einmal
in maschinengerechter Form erfaß¬
ten Daten für alle Aufgabengebiete,
in denen sie ganz oder teilweise wie¬
derkehren. Das folgt schon daraus,
daß die Ermittlung, Eingabe und
Speicherung von Daten in EDV-Anla¬
gen einen ganz unverhältnismäßigen
Zeit- und Kostenaufwand gegenüber
der eigentlichen Datenverarbeitung
erfordern.
Die Verwendung von einmal gespei¬
cherten Daten für alle anderen Ver¬
waltungszwecke verlangt eine Inte¬
gration nicht nur innerhalb der Lan¬
desverwaltung, sondern darüber hin¬
aus mit allen anderen Trägern
öffentlicher Verwaltung. Es muß des¬
halb sowohl die horizontale Integra¬
tion der verschiedenen Geschäftsbe¬
reiche der Landesregierung als auch
die vertikale Integration der Landes¬
verwaltung hinunter zu den Kommu¬
nen und hinauf zum Bund erreicht
werden.

■ 9.521
Grunddaten

Kommunalverwaltungen bilden die
Quelle zahlreicher Grunddaten, die
in vielen Aufgaben anderer Verwal¬
tungsträger wiederkehren. Eine wirt¬
schaftlich sinnvolle integrierte
Datenverarbeitung auf kommunaler
Ebene erscheint vollwertig erst ab
Größenordnungen möglich, die nur
mit den Einwohnerzahlen größerer
Kreise und Großstädte erreicht wer¬
den.
Als unterste Stufe der integrierten
Datenverarbeitung wird deshalb ein

lückenloses System von Datenverar¬
beitungszentralen in Großstädten
und in kooperierenden Zusammen¬
schlüssen eines oder mehrerer
Kreise mit ihren kreisangehörigen
Gemeinden erforderlich. Die Schaf¬
fung eines solchen Systems wird
durch die Vergrößerung der Kreise
im Rahmen der Kreisreform begün¬
stigt.
Nachdem die in Betracht kommen¬
den Großstädte bereits alle mit Ein¬
richtung und Ausbau von EDV-Anla¬
gen begonnen haben, und auch auf
Kreisebene die Entwicklung schnell
voranschreitet, muß das Land unver¬
züglich alle Anstrengungen unter¬
nehmen, die notwendige Integration
mit der Kommunalverwaltung zu er¬
reichen. Dazu gehört vor allem eine
Harmonisierung der im Land und in
den Gemeinden sich entwickelnden
organisatorischen und technischen
Systeme. Diese Harmonisierung muß
ohne Ausschaltung des Hersteller¬
wettbewerbs den Austausch von
Datenbeständen und möglichst auch
von Programmen ermöglichen.

Rechtsgrundlagen für eine Durchset¬
zung dieser Integration gibt es zwar
in gewissen Grenzen. Im Bereich der
Auftragsangelegenheiten und der
Pflichtaufgaben nach Weisung
könnte der Staat Regelungen für
eine integrierte Datenverarbeitung
treffen. Vorzuziehen ist aber hier wie
bei den weisungsfreien Pflichtaufga¬
ben und der freien Selbstverwaltung
die freiwillige Zusammenarbeit zwi¬
schen Landes- und Kommunalver¬
waltung.

Den Stand der Einführung der elek¬
tronischen Datenverarbeitung in den
Gemeinden und Gemeindeverbän¬
den am 1. 10. 1969 zeigt Abbil¬
dung 64. Danach lebt bereits etwa
die Hälfte der Einwohner Nordrhein-
Westfalens in Städten und Kreisen,
deren Verwaltung mit EDV arbeitet.
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